
  

 

 

         Berlin, den 24. April 2019 

Stellungnahme zum Referentenentwurf einer Verordnung zur Änderung der Anlage des Neue-
psychoaktive-Stoffe-Gesetzes und von Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes 

Wir bedanken uns für die Nachfrage einer Stellungnahme und verweisen auf unsere Stellung-
nahme vom 1.7.2016 zum damaligen Entwurf des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes (NpSG) an-
lässlich der öffentlichen Anhörung im Bundestag am 6.7.2016. 

Das NpSG soll grundsätzlich dem Ziel dienen, die Verbreitung von neuen psychoaktiven Stoffen 
(NPS) zu bekämpfen und so ihre Verfügbarkeit einzuschränken. Zu diesem Zweck enthält das Ge-
setz ein strafbewehrtes Verbot des auf eine Weitergabe zielenden Umgangs mit NPS. Damit soll 
die Bevölkerung, insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, vor den häufig unkalkulierba-
ren Gesundheitsgefahren, die mit dem Konsum von NPS verbunden sind, geschützt werden.  

Zu der gewählten pharmakologisch/chemischen Methode kann hier im Einzelnen keine Stellung 
genommen werden. Das grundsätzliche methodische Konzept aber erscheint den Autoren dieser 
Stellungnahme in höchsten Maßen für die Fragestellung einer notwendigen Hemmung des Han-
dels und Vertriebs von NPS sinnvoll. Die ersten Daten weisen einen Rückgang von Auffindungen 
der bisher unter das NpSG 2016 fallenden Substanzen hin, aber es scheint, dass dafür im Gegen-
zug andere Substanzen, wie z. B. Stoffgruppen der Benzodiazepine und andere im Markt zugenom-
men haben. Es ist daher sinnvoll, das Gesetz diesbezüglich zu korrigieren und weitere Stoffgrup-
pen zu erfassen, wie es hier jetzt durchgeführt werden soll. 

Wie schon in unserer letzten Stellungnahme (Havemann-Reinecke et al. 2016) dargelegt, sind die 
bisherigen Erkenntnisse zu den spezifischen pharmakologischen und klinischen Wirkungen der ver-
schiedenen NPS auch jetzt (2019) rar (siehe auch Zwartsen et al. 2018). „Der Nachweis durch toxi-
kologische Urinanalysen, um welches NPS es sich bei der eingenommenen Substanz gehandelt hat, 
ist häufig nicht erbracht. Vielfach handelt es sich bei den durch NPS Erkrankten zusätzlich um 
Mischkonsum. Schon aus diesem Grund gibt es bisher keine entsprechend validierten spezifischen 
Therapien. Methodische Möglichkeiten für entsprechende toxikologische Analysen der NPS z. B. 
im Urin, Speichel oder Blut von Patienten sind vorhanden, aber in der Regel in der Versorgung wei-
terhin wenig bekannt und werden aus Kostengründen oder Unkenntnis daher immer noch 



 

weitgehend nicht eingesetzt. Es muss aus Sicht der Autoren in der Versorgung besonders in der 
Notfallmedizin sowie auch allgemein bei entsprechenden psychopathologischen oder somatischen 
Symptomen von NPS flächendeckend die Möglichkeit geben, die NPS zu detektieren.“ Auch sollten 
alle Landeskriminalbehörden der Bundesländer und medizinische Einrichtungen sich in gleicher 
Weise an der Meldung von NPS-Auffindungen sowie NPS-bezogenen klinischen Fällen beteiligen. 
Hier wären die entsprechenden Strukturen zu klären und ggf. zu entwickeln, die diese verschiede-
nen Informationen zusammenführen. Dies erscheint den Autoren wichtig, zum einen um eine bes-
sere Therapie für die betroffenen Patienten zu entwickeln, zum anderen um die Möglichkeit der 
Überprüfung der Effektivität und allgemeinen Wirksamkeit dieses Gesetzes zu schaffen. 

Das Prinzip, Stoffe, die sich als nicht nur gering psychoaktiv und als in besonderer Weise gesund-
heitsgefährdend erweisen sowie in größerem Ausmaß missbräuchlich verwendet werden, weiter-
hin in die Anlagen des BtMG aufzunehmen, halten die Autoren für äußerst sinnvoll, auch dass in 
diesen Fällen die Regelungen des BtMG denen des NpSG vorgehen. Dieses Prinzip eines „gestaffel-
ten“ Schutzprinzips vor NPS unterstützen die Autoren. Die Autoren möchten aber auch darauf auf-
merksam machen, dass dieses Prinzip für NPS – erst Unterstellung im NpSG und erst dann Unter-
stellung unter das BtMG , wenn entsprechende hohe Auffindungsdaten und klinische Daten vorlie-
gen, nur wirklich effektiv sein kann, wenn alle Bundesländer in gleicher Qualität NPS-Fälle melden 
und in den medizinischen Einrichtungen NPS bezogene Störungen diagnostiziert und gemeldet 
werden. 

Nur aufgrund derartiger entsprechender Meldungen konnten die möglichen Gefahren der fünf 
synthetischen Opioide und der zwei synthetischen Cannabinoide detektiert werden, die jetzt in die 
Anlage II des BtMG aufgenommen werden sollen, was zu unterstützen ist. 

Wir unterstützen auch, dass Ocfentanil gemäß § l Absatz 4 BtMG dem BtMG unterstellt wird. 
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